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LE KARRER

Ius sequitur vıtam
asiora. in der Spannung zwıischen ealita un:! Kirchenrecht

Wahrend römische Verlautbarungen ımmer wieder ırchenrechtliche Festlegzungen eIN-
mahnen, wächst In welen konkreten seelsorglichen Handlungsfeldern der INATUCK, dass
dıie Wırklichkeit längst dıe kanonitstischen Grenzen weıt hinter sıch gelassen hat Denn
dıe 'aAStOora. NIC: wenıZ€ SO doch den Menschen dienen und NIC| einer
Ordnung, dıe Immer wenı1ger akzeptiert werde. Wo die Ursachen dieser Entwicklung
liegen und WwIE eine Zukunft aussehen könnte, In der kırchliches ec: und pastorale
Wirklichkeit wieder tärker aufeinander bezogen SInd, versucht ULOF, Professor
für Pastoraltheologie In Fribourg/Schweiz, aufzuzeigen. (Redaktion

Zwischen Aktualıität un Die „JTagsatzung“ des Bistums
Desinteresse ase 1mM Maı 2001 (ein diözesanes Tref-

fen, das VO:  - der Basıs Absprache muıt
owohl das Kirchenrecht als auch die der Bistumsleitung organısiert worden
Pastoraltheologie sSind dem Handeln ist) konnte STa der rwarteten 300
der Kirche verpflichtet. TIrotzdem xibt Frauen und Männer gerade deren alf-

zwischen beiden Disziplinen eine te begrüßen. Die Unlust bei vielen
gewisse Funkstille und gesonderte Lalilen wächst, weiıl S1e ihre freiwillige
Wege. Ist das eın Echo auf eiıne all- Mitarbeit als belanglos für NtiscCNEI-

rleben Entscheide, diegemeıine Bewusstseinslage Nnnerna ungen
der rche? anderswo gefällt werden, 1LUFr ZUrT

Kenntnis nehmen, produziert Kır-
Entfremdungen? chenverdrossenheit. 1elfac ist

Die Situation ist mehr als schillernd hören: „Die cla ben machen doch NUr,
und widersprüchlich. In etzter Zeıt W as ihnen passt.” anche werden
verschärftft sich m. E die Entfremdung kirchlich passıv. afür engagleren S1e
der katholischen Kirchenbasis VO  5 den sich zivilen Projekten, „Dbei denen
vorgegebenen kirchlichen Strukturen sieht, W as herauskommt, und
1ele hemals aktive Laien ziehen sich INan mitverantwortlich entscheiden
aus aten und Kommissionen zurück. kann  ”“ Im 1C auf die innerkirchlich
Sie sSind nicht mehr bereit, Sachver- heißen IThemen gibt eine schwer
stand und persönliches Engagement definierende „Endzeit-Stimmung”.
einzubringen, „weil eS5 doch nichts Eine diffuse depressive Stimmung ist
ringt“ und der Pfarrer etzten es 1e] schwerer diagnostizieren als
alleine entscheidet. ESs x1Dt eiınen ück- eline offenkundige Krankheit der eINe
ZUS aus den beratenden Gremien die Irauer ber eınen Verlust anche Sind
Bereiche der operationellen Ebenen VOT überzeugt, ass das herkömmliche
Ort der Einzelprojekte. Die alljähr- System der Kirche zusammenbricht
1C Tagung der Laientheologen und un dieser orm eiıne Zukunft hat,
—-innen. 1m Bistum ase Aaus außer an och sekte  after

orm Dies hat ZzZu. Teil ohne Zweifelmangelndem Interesse aum mehr
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Während römische Verlautbarungen immer wieder kirchenrechtliche Festlegungen ein­
mahnen, wächst in vielen konkreten seelsorglichen Handlungsfeldern der Eindruck, dass 
die Wirklichkeit längst die kanonistischen Grenzen weit hinter sich gelassen hat. Denn 
die Pastoral - so sagen nicht wenige - solle doch den Menschen dienen und nicht einer 
Ordnung, die immer weniger akzeptiert werde. Wo die Ursachen dieser Entwicklung 
liegen und wie eine Zukunft aussehen könnte, in der kirchliches Recht und pastorale 
Wirklichkeit wieder stärker aufeinander bezogen sind, versucht unser Autor, Professor 
für Pastoraltheologie in Fribourg/Schweiz, aufzuzeigen. (Redaktion) 

I. Zwischen Aktualität und 
Desinteresse 

Sowohl das Kirchenrecht als auch die 
Pastoraltheologie sind dem Handeln 
der Kirche verpflichtet. Trotzdem gibt 
es zwischen beiden Disziplinen eine 
gewisse Funkstille und gesonderte 
Wege. Ist das ein Echo auf eine all­
gemeine Bewusstseinslage innerhalb 
der Kirche? 

1. Entfremdungen? 
Die Situation ist mehr als schillernd 
und widersprüchlich. In letzter Zeit 
verschärft sich m.E. die Entfremdung 
der katholischen Kirchenbasis von den 
vorgegebenen kirchlichen Strukturen. 
Viele ehemals aktive Laien ziehen sich 
aus Räten und Kommissionen zurück. 
Sie sind nicht mehr bereit, Sachver­
stand und persönliches Engagement 
einzubringen, "weil es doch nichts 
bringt" und der Pfarrer letzten Endes 
alleine entscheidet. Es gibt einen Rück­
zug aus den beratenden Gremien in die 
Bereiche der operationellen Ebenen vor 
Ort oder in Einzelprojekte. Die alljähr­
liche Tagung der Laientheologen und 
-innen. im Bistum Basel findet aus 
mangelndem Interesse kaum mehr 

statt. Die "Tagsatzung" des Bistums 
Basel im Mai 2001 (ein diözesanes Tref­
fen, das von der Basis in Absprache mit 
der Bistumsleitung organisiert worden 
ist) konnte statt der erwarteten 300 
Frauen und Männer gerade deren Hälf­
te begrüßen. Die Unlust bei vielen 
Laien wächst, weil sie ihre freiwillige 
Mitarbeit als belanglos für Entschei­
dungen erleben. Entscheide, die 
anderswo gefällt werden, nur zur 
Kenntnis zu nehmen, produziert Kir­
chenverdrossenheit. Vielfach ist zu 
hören: "Die da oben machen doch nur, 
was ihnen passt." Manche werden 
kirchlich passiv. Dafür engagieren sie 
sich in zivilen Projekten, "bei denen 
man sieht, was herauskommt, und wo 
man mitverantwortlich entscheiden 
kann". Im Blick auf die innerkirchlich 
heißen Themen gibt es eine schwer zu 
definierende "Endzeit-Stimmung". 
Eine diffuse depressive Stimmung ist 
viel schwerer zu diagnostizieren als 
eine offenkundige Krankheit oder eine 
Trauer über einen Verlust. Manche sind 
überzeugt, dass das herkömmliche 
System der Kirche zusammenbricht 
und in dieser Form keine Zukunft hat, 
außer am Rande noch in sektenhafter 
Form. Dies hat zum Teil ohne Zweifel 
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muıt der resignatiıven Stimmung eım We diese zarten Pflanzen och eiıne
Seelsorgepersona und mıiıt dem laute Presse gefunden en Insge-
efü einem inkenden Boot samt führen diese Tendenzen dazu, die
das Überleben kämpfen. Und 1es kirchenrechtlichen Rahmenbedingun-
erweckt nicht gerade Motivation und gCNHN vernachlässigen und einem
Lust, der IC mitzuarbeiten. Vor kontextuellen Pragmatismus OTSCAU|
Schwarz-Weif-Malerei ist indessen eisten.

Zu eachten Sind Basisprojek-
te, Arbeitsgruppen und Inıtlatıven, die Intergenerationeller Pluralısmus
sıch tärker den Erwartungen der diesem SHANZECN abbruchartigen
Menschen orlientieren und dem einzel- Umbruch und Aufbruch ist eın Ge-
LIEN Subjekt zuwenden wollen, die sichtspunkt NıC. aufßer cht lassen:
Kräfte für Strukturfragen und inst1- die gleichzeitige Ungleichzeitigkeit der
onelle Veränderungen sinnlos Velr- Ängste, Befürchtungen, Kirchen  er
puffen lassen. Interessant ist die und Einstellungen, der ehnsüchte
Beobachtung, ass ZUT Zeıt den und Erwartungen. 1C LLIUT die Ge-

sellschaft, sondern unter ihren Bedin-großen Verbänden (wie ZUuU eispie
Frauenverbände) und den staatskir- SUNSCH auch die Kirche ist pluralisti-
chenrechtlichen Gremien der Schweiz, scher geworden. den Pfarreien und

1m CNAlıchen en ıst stelle desechte Entscheidungskompetenz
und vorhanden Sind, die früheren EWI1CNTS der Tadıtıon
Laien jel mehr Power und Stoßkraft etwas WI1e eın intergenerationeller Plu-

ralismus festzustellen auch derden Tag egen als den pastoralen
Gremien WI1Ie Pfarrgemeinderat, Seel- Theologenzunft un: 1m internationa-
raUSW. len Spektrum der Pastoraltheologen

-Innen.
Hıstorische Trends? och finden WIT die VO: Zweiten Vati-

Ohne Zweifel ängen diese innerkirch- kanischen onzıil unmittelbar InSpl-
lichen Tendenzen mıit gesamtgesell- rierten Pastoraltheologen, die Ge-
scha  ıchen Tendenzen (Politikmüdig- olge der 668er Generation gleichsam
keit, Singularisierung, Privatisierung die chliche Variante einer ufklä-
der eligion USW.) ZUSaAININEN, aber rungsphase (Aggiornamento muterle'!
ebenso muıt enttäuschenden Erfahrun- und mıtgetragen haben Es War eiıne
geCn vieler och interessierter Men- Zeit boomender Bildungsveranstaltun-
schen mıiıt den Spannungen der SCIH, hristentum und IC wurden
IC und der zentralistischen Be- unter gesellschaftlichen Bedingungen
vormundung UrcCc. die Kirchenlei- interessiert thematisiert; isku-
tung(en).' Be1 vielen klischeeartigen erte auch engaglert Fragen der
Vor-Urteilen diesem Zusammen- en Strukturen und Gremien und
hang wird leicht übersehen, W ds es hoffte auf einen Reformdurchbruch.

Positivem tagtäglich selbstverständ- Politische eologie, Basisgemeinden,
iıch geschie und ass sich die Befreiungstheologie und feministische
Zukunft gleichsam unter der and Theologie, das Erwachen der Laien
dennoch einzuspielen eginnt, auch (Synodengeschehen den 197/0er

Vgl die Ausführungen des Verfassers Stunde der Laien, Freiburg 1999, 131-146. jJüngster eit
1st die Ablassverordnung 1m Heiligen Jahr 27000 der den Schock 1Im Zusammenhang muit
„Dominus esus  44 erinnern.
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mit der resignativen Stimmung beim 
Seelsorgepersonal zu tun und mit dem 
Gefühl, in einem sinkenden Boot um 
das Überleben zu kämpfen. Und dies 
erweckt nicht gerade Motivation und 
Lust, in der Kirche mitzuarbeiten. Vor 
Schwarz-Weiß-Malerei ist indessen zu 
warnen. Zu beachten sind Basisprojek­
te, Arbeitsgruppen und Initiativen, die 
sich stärker an den Erwartungen der 
Menschen orientieren und dem einzel­
nen Subjekt zuwenden wollen, statt die 
Kräfte für Strukturfragen und insti­
tutionelle Veränderungen sinnlos ver­
puffen zu lassen. Interessant ist die 
Beobachtung, dass zur Zeit in den 
großen Verbänden (wie zum Beispiel 
Frauenverbände) und in den staatskir­
chenrechtlichen Gremien der Schweiz, 
wo echte Entscheidungskompetenz 
und Haftung vorhanden sind, die 
Laien viel mehr Power und Stoßkraft 
an den Tag legen als in den pastoralen 
Gremien wie Pfarrgemeinderat, Seel­
sorgerat usw. 

2. Historische Trends? 
Ohne Zweifel hängen diese innerkirch­
lichen Tendenzen mit gesamtgesell­
schaftlichen Tendenzen (Politikmüdig­
keit, Singularisierung, Privatisierung 
der Religion usw.) zusammen, aber 
ebenso mit enttäuschenden Erfahrun­
gen vieler noch interessierter Men­
schen mit den Spannungen in der 
Kirche und der zentralistischen Be­
vormundung durch die Kirchenlei­
tung(en).\ Bei vielen klischeeartigen 
Vor-Urteilen in diesem Zusammen­
hang wird leicht übersehen, was alles 
an Positivem tagtäglich selbstverständ­
lich geschieht und dass sich die 
Zukunft gleichsam unter der Hand 
dennoch einzuspielen beginnt, auch 

wenn diese zarten Pflanzen noch keine 
laute Presse gefunden haben. - Insge­
samt führen diese Tendenzen dazu, die 
kirchenrechtlichen Rahmenbedingun­
gen zu vernachlässigen und einem 
kontextuellen Pragmatismus Vorschub 
zu leisten. 

3. Intergenerationeller Pluralismus 
In diesem ganzen abbruchartigen 
Umbruch und Aufbruch ist ein Ge­
sichtspunkt nicht außer Acht zu lassen: 
die gleichzeitige Ungleichzeitigkeit der 
Ängste, Befürchtungen, Kirchenbilder 
und Einstellungen, der Sehnsüchte 
und Erwartungen. Nicht nur die Ge­
sellschaft, sondern unter ihren Bedin­
gungen auch die Kirche ist pluralisti­
scher geworden. In den Pfarreien und 
im kirchlichen Leben ist anstelle des 
früheren Gewichts der Tradition so 
etwas wie ein intergenerationeller Plu­
ralismus festzustellen - auch in der 
Theologenzunft und im internationa­
len Spektrum der Pastoraltheologenl 
-innen. 
Noch finden wir die vom Zweiten Vati­
kanischen Konzil unmittelbar inspi­
rierten Pastoral theologen, die im Ge­
folge der 68er Generation gleichsam 
die kirchliche Variante einer Aufklä­
rungsphase (Aggiornamento) miterlebt 
und mitgetragen haben. Es war eine 
Zeit boomender Bildungsveranstaltun­
gen; Christentum und Kirche wurden 
unter gesellschaftlichen Bedingungen 
interessiert thematisiert; man disku­
tierte auch engagiert Fragen der kirch­
lichen Strukturen und Gremien und 
hoffte auf einen Reformdurchbruch. 
Politische Theologie, Basisgemeinden, 
Befreiungstheologie und feministische 
Theologie, das Erwachen der Laien 
(Synodengeschehen in den 1970er Jah-

J Vgl. die Ausführungen des Verfassers in: Stunde der Laien, Freiburg 1999, 131-146. In jüngster Zeit 
ist an die Ablassverordnung im Heiligen Jahr 2000 oder an den Schock im Zusammenhang mit 
"Dominus Jesus" zu erinnern. 
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ren) und die Differenzierung der pasto- Senioren zählen) Die kirchenrechtli-
ralen Dienste USW. SiNnd LUr ein1ıge chen Fragen interessieren eher unter
Stichworte, die diesen Umbruch als pragmatischen Gesichtspunkten.
Durchbruch markieren. Man strıtt och Wenn nicht es täuscht, befinden WITr

die trukturellen Reformen. eiıner ase, die mich
Dieser Aufklärung folgte etwas wWwI1e Z.U Teil emente der Biedermeier-
eine Romantik sowohl 1im gesellschaft- Epoche erinnert: Kestauratıon, ück-
lichen WI1e auch kirchlichen Bereich die ZUS den privaten Bereich, eher pra$s-
inwendung VO  5 den eidenschaftlich matische Problemlösung und weniger
verfochtenen trukturfragen ZUrF Be- oroße konzeptionelle Entwürtfe un
findlichkeit und Ermächtigung des Visionen, Selbstthematisierung (zum
ubjekts. Diese ase ist nNaturlıc Teil bis ZUT Wehleidigkeit) USW. Im
engstens mıt den vorausgehenden irchlichen Bereich sind paralle azu
„politischen”“ Aufbrüchen verwoben, restauratıve Tendenzen (Re-Klerikali-
akzentuiert aber durchaus ambiva- jerung) festzustellen SOWI1Ee die ege
lenten Formen die Dimension der der eigenen Gärtchen, „für mich
Freiheit und Erlebnisbedürftigkeit des stimmt  MI Man streıitet wenıger ber
einzelnen Menschen. EKs ist bezeich- grundsätzlic bedeutsame Fragen und
nenderweise die ede VO  a der rleb- och jel weniger 111 IMall sich EeVEe@ell-

nis-Gesellschaft. Es ist auch die Pha- ue solidarıschen Formen für
SC, der cdie den 1960er Jahren anstehende Veränderungen eiınsetzen.

ber erwartet S1e doch. Und 111aaufgebrochene Diskussion das e_
kenntnistheoretische Grundverständ- engagiert sich hilfreichen Projekten

1m überschaubaren Rahmen 1m unmı1ıt-NıSsS der Praktischen eologie sich wI1e-
der stärker die Diskussion die elibaren Lebenskontext.
praktisch-theologischen Einzeldiszipli- aturlıc. 1L11US$5 11a7l siıch der Grobma-
1ien verzettelt. Ein Paradigmenwechsel schigkeit dieser VErTrWESCHEM Iypisıie-
ach dem anderen WITrd ausgerufen. TUNM: bewusst bleiben ber zeigt
Die Komplexıitä und Unübersichtlich- sıch, WI1e unterschiedliche Generatio-
keit des Lebens löste bei em tech- nen auch der Pra  ıschen eolo-
nischen Fortschritt der ommunika- g1e nebeneinander ausstrahlen und
tionen viele Ängste Subjekt und Zum Teil gegensätzliche Wirkung aus-

genannte fundamentalistische Strö- lösen. Die Pıomniere der Konzilsphase
aul  N Die fortschrittsgläubige kommen sich heute schon Tem VOLE

Hochstimmung der spaten 1960er un un:! können mıt ihren Anliegen auf die
en 1970er Jahre hat sich ın eiINe Jüngere Generation durchaus befremd-
gegenteılige Stimmungslage verkenr iıch wirken.?
Die Visionen wichen zusehends der Diese rel typiısierten Phasen möchten
Rationalität pragmatischer Problemlö8- etwa erklären, die Fragen

ach dem kirchenrechtlichen enSUumn Diese ase stellt Naturlıc eine
spezifische Generation VO  - eologen für manche unınteressant un:! ZU. Tleil
und unehmend Theologinnen neben geradezu überflüssig geworden sSind.
die Vertreter der früheren Generation Man verlegt sıch eher auf das nahelie-
die LLIU den alteren der Jüngeren gende und pragmatisch andhabbar:
2 Mühe bereiten die Ausführungen VONn Zulehner ZUuT: Pastoraltheologie, Aussterben der Auf-

brechen, Anzeıliger für die Seelsorge 4 /2001, 10—  b 5/ die pauscha. sind, hilfreich sSeıin. Kr1-
ist als unst dann 1n Gefahr, WEe| sich ihrer Techniker annehmen.
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ren) und die Differenzierung der pasto­
ralen Dienste usw. sind nur einige 
Stichworte, die diesen Umbruch als 
Durchbruch markieren. Man stritt noch 
um die strukturellen Reformen. 
Dieser Aufklärung folgte so etwas wie 
eine Romantik sowohl im gesellschaft­
lichen wie auch kirchlichen Bereich: die 
Hinwendung von den leidenschaftlich 
verfochtenen Strukturfragen zur Be­
findlichkeit und Ermächtigung des 
Subjekts. Diese Phase ist natürlich 
engstens mit den vorausgehenden 
"politischen" Aufbrüchen verwoben, 
akzentuiert aber in durchaus ambiva­
lenten Formen die Dimension der 
Freiheit und Erlebnisbedürftigkeit des 
einzelnen Menschen. Es ist bezeich­
nenderweise die Rede von der Erleb­
nis-Gesellschaft. Es ist auch die Pha­
se, in der die in den 1960er Jahren 
aufgebrochene Diskussion um das er­
kenntnistheoretische Grundverständ­
nis der Praktischen Theologie sich wie­
der stärker in die Diskussion um die 
praktisch-theologischen Einzeldiszipli­
nen verzettelt. Ein Paradigmenwechsel 
nach dem anderen wird ausgerufen. 
Die Komplexität und Unübersichtlich­
keit des Lebens löste bei allem tech­
nischen Fortschritt der Kommunika­
tionen viele Ängste im Subjekt und so 
genannte fundamentalistische Strö­
mungen aus. Die fortschrittsgläubige 
Hochstimmung der späten 1960er und 
frühen 1970er Jahre hat sich in eine 
gegenteilige Stimmungslage verkehrt. 
Die Visionen wichen zusehends der 
Rationalität pragmatischer Problemlö­
sung. Diese Phase stellt natürlich eine 
spezifische Generation von Theologen 
und zunehmend Theologinnen neben 
die Vertreter der früheren Generation 
(die nun zu den älteren oder jüngeren 

Senioren zählen). Die kirchenrechtli­
chen Fragen interessieren eher unter 
pragmatischen Gesichtspunkten. 
Wenn nicht alles täuscht, befinden wir 
uns in einer neuen Phase, die mich 
zum Teil an Elemente der Biedermeier­
Epoche erinnert: Restauration, Rück­
zug in den privaten Bereich, eher prag­
matische Problemlösung und weniger 
große konzeptionelle Entwürfe und 
Visionen, Selbstthematisierung (zum 
Teil bis zur Wehleidigkeit) usw. Im 
kirchlichen Bereich sind parallel dazu 
restaurative Tendenzen (Re-Klerikali­
sierung) festzustellen sowie die Pflege 
der eigenen Gärtchen, wo es "für mich 
stimmt". Man streitet weniger über 
grundsätzlich bedeutsame Fragen und 
noch viel weniger will man sich - even­
tuell in solidarischen Formen - für 
anstehende Veränderungen einsetzen. 
Aber man erwartet sie doch. Und man 
engagiert sich in hilfreichen Projekten 
im überschaubaren Rahmen im unmit­
telbaren Lebenskontext. 
Natürlich muss man sich der Grobma­
schigkeit dieser verwegenen Typisie­
rung bewusst bleiben. Aber es zeigt 
sich, wie unterschiedliche Generatio­
nen - auch in der Praktischen Theolo­
gie - nebeneinander ausstrahlen und 
zum Teil gegensätzliche Wirkung aus­
lösen. Die Pioniere der Konzilsphase 
kommen sich heute schon fremd vor 
und können mit ihren Anliegen auf die 
jüngere Generation durchaus befremd­
lich wirken.2 

Diese drei typisierten Phasen möchten 
in etwa erklären, warum die Fragen 
nach dem kirchenrechtlichen Rahmen 
für manche uninteressant und zum Teil 
geradezu überflüssig geworden sind. 
Man verlegt sich eher auf das nahelie­
gende und pragmatisch Handhabbare. 

2 Mühe bereiten mir die Ausführungen von P. M. Zulehner zur Pastoraltheologie, Aussterben oder Auf­
brechen, in: Anzeiger für die Seelsorge 4/2001,10-15, die zu pauschal sind, um hilfreich zu sein. Kri­
tik ist als Kunst stets dann in Gefahr, wenn sich ihrer Techniker annehmen. 
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II Zwischen pastoralem Alltag und INECN, wachsen und sich entfalten kannn
kirchenrechtlichen Normen Wenn Kirche der Ekklesiologie des

I1 Vatikanischen Konzıils als „Volk
Der eben skizzierte intergrund lst 1mM Gottes” (Lumen gentium 9—17) unter

Auge ehalten, WE WITr das Ver- gesellschaftlichen Bedingungen azu
zwischen astora und kanoni- berufen ist, „sich ber die SHANZE Welt

schen orgaben an ein1ıger und UrCc alle Zeiten auszubrei-
konkreter Herausforderungen eden- ten  44 13) versteht sich VO  - elbst, ass
ken wollen iıhr ec eine ynamische und dyna-

misierende TO lst, die sich sS1tuatıv
Pastorales Handeln der Kirche. Bezugs- und kontextuell, örtlich und historisch

bewähren, und gegebenen-punkt für dıe Kirchenordnung
Für die anonStl. ist SEIDSTIvVer- äandern I1LUSS 1C 1Ur die gelSst-
ständlich, ass rechtliche Normen 1C Dimension ist eın Prozess, s('I1-

cht unmittelbar auf den auDens- ern auch die rechtliche Gestalt der
vollzug als eziehung ott zielen. empirischen Kirche sofern gehört
Das Kirchenrecht I1LUSS sich gleichsam stete Kirchenreform als inneres Mo-
mıit der Außenseite des kirchlichen ment Z.UT IC als strukturierter Ge-

meinschaft. Eine zentralistische undHandelns begnügen und diesem
Sinn der Gemeinschaft der Glauben- formal unbewegliche Kirchensteue-
den eiıne dienliche Rechts-UOrdnun rIunNns 11L1USS$S im kirchlichen eziehungs-

welse pastoralen Alltag Atembe-gewähren. ES handelt sich ©1
schwerden führen Damiut sSind ktuelledie gesellschaftlich verfasste Gemein-

schaft der Glaubenden, das el pannungsherde zwischen CcChen-
die empirische Kirche Diese soll Ze1l- recC  iıchen Normen und pastoralen
chen und Ort der mystischen Dimen- Erfordernissen impliziert. Dabei geht
S10N VO  5 Kirche sSe1n. S1ie vollzieht nicht einfach eiINe billige Anpas-
1eSs Hören auf das Wort und 1m SUnNn gesellschaftliche Irends, 10105

dern die erwindung eınes Ent-mpfangen der Botschaft VO  5 einem
1€e| zuvorgekommenen Gott, 1m scheidungsstaus beziehungsweise VO.:  -

ug VO  5 konkreter 1e und Soli- heifßen Eisen, bei denen das theolo-
DiSC. Ögliche und das pastora Not-darität SOWI1Ee gottesdienstlichen

und sakramentalen Feiern. Dadurch e_ wendige Kriterien für die jJurıdische
eignet sich das kirchliche en als Gestalt der Kirche werden.
COMMUNIO, gestaltet sich Gemein-
SC Dieser Lebendigkeit dienen alle An Beispielen das Ganze verstehen
pastoralen Überlegungen und Instru- Sıtuation der wiederverheirateten
nte Damıt ist der Bezugspunkt g- Geschiedenen
NnanntT, dem die Gebote und die Gesetze Die Wirklichkei belegt millionen-
der Kirche besten Sinn des Wortes fach, ass traditionelle Ehekonzepte
funktional Diensten stehen ha- rage gestellt Sind Die schmerzlichen
ben. Grundsätzlic ist sSomıt das Kır- Prozesse VO  - cheidungen führen oft
chenrecht VO seelsorglichen Handeln auch Z.UXI Entfremdung gegenüber Kıiır-
der Kırche her egründen. Es hat che, VOT allem, WE sich eine eue

rechtliche orge tragen, ass die Partnerschaft ergibt. Di1ie Seelsorger
mystische Dimension VO  5 Kirche 1mM und Seelsorgerinnen können
en der empirischen Kirche at- Bände erzählen, wWI1e gerade kirchlich
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11. Zwischen pastoralem Alltag und 
kirchenrechtlichen Normen 

Der eben skizzierte Hintergrund ist im 
Auge zu behalten, wenn wir das Ver­
hältnis zwischen Pastoral und kanoni­
schen Vorgaben nun anhand einiger 
konkreter Herausforderungen beden­
ken wollen. 

1. Pastorales Handeln der Kirche: Bezugs­
punkt für die Kirchenordnung 
Für die Kanonistik ist es selbstver­
ständlich, dass rechtliche Normen 
nicht unmittelbar auf den Glaubens­
vollzug als Beziehung zu Gott zielen. 
Das Kirchenrecht muss sich gleichsam 
mit der Außenseite des kirchlichen 
Handelns begnügen und in diesem 
Sinn der Gemeinschaft der Glauben­
den eine dienliche Rechts-Ordnung 
gewähren. Es handelt sich dabei um 
die gesellschaftlich verfasste Gemein­
schaft der Glaubenden, das heißt um 
die empirische Kirche. Diese soll Zei­
chen und Ort der mystischen Dimen­
sion von Kirche sein. Sie vollzieht 
dies im Hören auf das Wort und im 
Empfangen der Botschaft von einem 
in Liebe zuvorgekommenen Gott, im 
Vollzug von konkreter Liebe und Soli­
darität sowie im gottesdienstlichen 
und sakramentalen Feiern. Dadurch er­
eignet sich das kirchliche Leben als 
communio, gestaltet sich Gemein­
schaft. Dieser Lebendigkeit dienen alle 
pastoralen Überlegungen und Instru­
mente. Damit ist der Bezugspunkt ge­
nannt, dem die Gebote und die Gesetze 
der Kirche im besten Sinn des Wortes 
funktional zu Diensten zu stehen ha­
ben. Grundsätzlich ist somit das Kir­
chenrecht vom seelsorglichen Handeln 
der Kirche her zu begründen. Es hat 
rechtliche Sorge zu tragen, dass die 
mystische Dimension von Kirche im 
Rahmen der empirischen Kirche at-

men, wachsen und sich entfalten kann. 
Wenn Kirche in der Ekklesiologie des 
11. Vatikanischen Konzils als ,,volk 
Gottes" (Lumen gentium 9-17) unter 
gesellschaftlichen Bedingungen dazu 
berufen ist, "sich über die ganze Welt 
und durch alle Zeiten hin auszubrei­
ten" (13), versteht sich von selbst, dass 
ihr Recht eine dynamische und dyna­
misierende Größe ist, die sich situativ 
und kontextuell, örtlich und historisch 
bewähren, anpassen und gegebenen­
falls ändern muss. Nicht nur die geist­
liche Dimension ist ein Prozess, son­
dern auch die rechtliche Gestalt der 
empirischen Kirche. Insofern gehört 
stete Kirchenreform als inneres Mo­
ment zur Kirche als strukturierter Ge­
meinschaft. Eine zentralistische und 
formal unbewegliche Kirchensteue­
rung muss im kirchlichen beziehungs­
weise pastoralen Alltag zu Atembe­
schwerden führen. Damit sind aktuelle 
Spannungsherde zwischen kirchen­
rechtlichen Normen und pastoralen 
Erfordernissen impliziert. Dabei geht 
es nicht einfach um eine billige Anpas­
sung an gesellschaftliche Trends, son­
dern um die Überwindung eines Ent­
scheidungsstaus beziehungsweise von 
heißen Eisen, bei denen das theolo­
gisch Mögliche und das pastoral Not­
wendige zu Kriterien für die juridische 
Gestalt der Kirche werden. 

2. An Beispielen das Ganze verstehen 
- Situation der wiederverheirateten 
Geschiedenen 

Die Wirklichkeit belegt es millionen­
fach, dass traditionelle Ehekonzepte in 
Frage gestellt sind. Die schmerzlichen 
Prozesse von Scheidungen führen oft 
auch zur Entfremdung gegenüber Kir­
che, vor allem, wenn sich eine neue 
Partnerschaft ergibt. Die Seelsorger 
und Seelsorgerinnen können ganze 
Bände erzählen, wie gerade kirchlich 
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engaglerte Leute sich VO  5 den diesbe- bekümmerten Seelsorgern und -dSULSC-
rınnen und VOT em den betroffenenzüglichen Gesetzen der Kirche verletzt

und gedemütigt fühlen Die tradıti10- Gläubigen zugemutet wIird: herumte-
ljefonieren, bis INan uCcC hat WIS-ne und ihrem Gefolge das

Kirchenrecht ignorieren das cheıtern SCHN, ob eın Priester für einen Sterben-
den erreichbar lSst; und der Tod wartetund sind es andere als eine o_

rale Hilfe 1m konkreten Fall SO wird nicht, bis dem rchenrecht Genüge
eın anonischer Weg gesucht werden getan ist. Vor diesem Hintergrund
mussen, der einerseıits der Unauflös- SCAhauke sich Notlösungen hoch,
ichkeit der Ehe gerecht wird, aber die ımmer mehr künstliche Konturen,
auch den wiederverheirateten Geschie- aber nicht pastora. und kommunial
denen pastora. Kechnung tragt und S1e hilfreiche Formen annehmen.
nicht VO  5 der eucharistischen Kom-
munıon ausschließt.? Pfarrer-Mange und das Problem der

Gemeindeleitung
Priestermangel und der Verlust der Der Priestermangel zeigt sich VOT em
sakramentalen 1efe als Pfarrermangel Die Konzepte der

Der Priestermangel und seine AÄAuswir- pastoralen Räume der der koopera-
ungen auf das kirchliche en und ven Seelsorge mögen 1m ersten Mo-
auf das TO der Pfarrgemeinden ment entlasten, können das Problem
ILLUSS nicht eigens beschrieben und nicht aber echt lösen, weil die kirchen-
belegt werden. In den verschiedenen rec  iıchen Grenzen N1ıC angetastet
Diözesen und Ländern werden ZU werden. Das ist arın begründet, ass
Teil recht unterschiedliche Wege die systembedingten aktoren (Kon-
beschritten, aufzufangen. ber Stanten wWwI1e Zölibat und Ausschluss

der TAauU VO:  5 der Ordination und damiıtNotlösungen verharmlosen die Situati-
Wenn immer mehr Frauen und VO kirchlichen Leitungsdienst nıicht

Männer ufgaben übernehmen, für die die pastorale trategie einbezogen
S1€e geweiht sSeın sollten, dann verbirgt werden können) Der Pfarrer- be-
sich er nicht L1IUT eın Personal- ziehungsweise emeindeleitermangel
problem, sondern eiıne geistliche Aus- wird weiterhin als angel verwaltet,
hungerung der och lebendigen Ge- aber nicht echt gelöst. Dadurch werden
meinden.‘ Was soll 111allı t WE alle, die sıch olchen Notstands-
ımmer mehr Eucharistiefeiern SOM1L- Odellen für die Aufrechterhaltung
tags ausfallen der gal verschwin- der Seelsorge und des emeindlichen
den drohen? Kann INall och VO  - Lebens einsetzen, „Platzhaltern”,

WI1Ie Norbert CAuster ec immerSeelsorge sprechen, WE eın gebrech-
Llicher Priester ber eiıne Gegensprech- wieder betont.® Wie die Praxis ze1igt,
anlage ZU espräc. der ZU. Messe- bleibt der Bereich ihrer Verantwortlich-

keit recht und damit unscharf imlesen eingeladen wird? der Praxis ist
pastora. oft unsinnıg, W as den erglel Z.U. sogenannten „richtigen

Bernhard, Über erecCc und Rechtsprechung, in: Concilium (1996) 9-—4' vgl uch Sebott,
Das Neue 1m kirchlichen ereCc Stimmen der eıt 108 (1983) 259 —92772
Vgl hierzu: Zukunft der Gemeindeleitung: Diakonila (2001) eft

Schuster/M. Wıiıchmann (Hg.), Die Platzhalter. Erfahrungen VOIL Gemeindeleiterinnen und Ge-
meindeleitern, Maınz 1997
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engagierte Leute sich von den diesbe­
züglichen Gesetzen der Kirche verletzt 
und gedemütigt fühlen. Die traditio­
nelle Doktrin und in ihrem Gefolge das 
Kirchenrecht ignorieren das Scheitern 
und sind alles andere als eine pasto­
rale Hilfe im konkreten Fall. So wird 
ein kanonischer Weg gesucht werden 
müssen, der einerseits der Unauflös­
lichkeit der Ehe gerecht wird, aber 
auch den wiederverheirateten Geschie­
denen pastoral Rechnung trägt und sie 
nicht von der eucharistischen Kom­
munion ausschließt.3 

- Priestermangel und der Verlust der 
sakramentalen Tiefe 

Der Priestermangel und seine Auswir­
kungen auf das kirchliche Leben und 
auf das Profil der Pfarrgemeinden 
muss nicht eigens beschrieben und 
belegt werden. In den verschiedenen 
Diözesen und Ländern werden zum 
Teil recht unterschiedliche Wege 
beschritten, um ihn aufzufangen. Aber 
Notlösungen verharmlosen die Situati­
on. Wenn immer mehr Frauen und 
Männer Aufgaben übernehmen, für die 
sie geweiht sein sollten, dann verbirgt 
sich dahinter nicht nur ein Personal­
probiern, sondern eine geistliche Aus­
hungerung der noch lebendigen Ge­
meinden.4 Was soll man tun, wenn 
immer mehr Eucharistiefeiern sonn­
tags ausfallen oder gar zu verschwin­
den drohen? Kann man noch von 
Seelsorge sprechen, wenn ein gebrech­
licher Priester über eine Gegensprech­
anlage zum Gespräch oder zum Messe­
lesen eingeladen wird? In der Praxis ist 
es pastoral oft unsinnig, was den 

bekümmerten Seelsorgern und -sorge­
rinnen und vor allem den betroffenen 
Gläubigen zugemutet wird: herumte­
lefonieren, bis man Glück hat zu wis­
sen, ob ein Priester für einen Sterben­
den erreichbar ist; und der Tod wartet 
nicht, bis dem Kirchenrecht Genüge 
getan ist. Vor diesem Hintergrund 
schaukeln sich Notlösungen hoch, 
die immer mehr künstliche Konturen, 
aber nicht pastoral und kommunial 
hilfreiche Formen annehmen. 

- Pfarrer-Mangel und das Problem der 
Gemeindeleitung 

Der Priestermangel zeigt sich vor allem 
als Pfarrermangel. Die Konzepte der 
pastoralen Räume oder der koopera­
tiven Seelsorge mögen im ersten Mo­
ment entlasten, können das Problem 
nicht aber echt lösen, weil die kirchen­
rechtlichen Grenzen nicht angetastet 
werden. Das ist darin begründet, dass 
die systembedingten Faktoren (Kon­
stanten) wie Zölibat und Ausschluss 
der Frau von der Ordination und damit 
vom kirchlichen Leitungsdienst nicht 
in die pastorale Strategie einbezogen 
werden (können). Der Pfarrer- be­
ziehungsweise Gemeindeleitermangel 
wird weiterhin als Mangel verwaltet, 
aber nicht echt gelöst. Dadurch werden 
alle, die sich in solchen Notstands.­
Modellen für die Aufrechterhaltung 
der Seelsorge und des gemeindlichen 
Lebens einsetzen, zu "Platzhaltern", 
wie Norbert Schuster zu Recht immer 
wieder betont.5 Wie die Praxis zeigt, 
bleibt der Bereich ihrer Verantwortlich­
keit recht labil und damit unscharf im 
Vergleich zum sogenannten "richtigen 

3 J. Bernhard, Über Eherecht und Rechtsprechung, in: Concilium 32 (1996) 449-453; vgl. auch R. Sebott, 
Das Neue im neuen kirchlichen Eherecht, in: Stimmen der Zeit 108 (1983) 259-272. 

4 Vgl. hierzu: Zukunft der Gemeindeleitung: Diakonia 32 (2001) Heft l. 
5 N. Schuster/Mo Wichmann (Hg.), Die Platzhalter. Erfahrungen von Gemeindeleiterinnen und Ge­

meindeleitern, Mainz 1997. 
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Pfarrer”, WI1e bei Martin 1ichmann die Kirche den Ruf versagt? Alle
verräterisch heifßt.® Die Nomenklatur Lösungsversuche verleiten ZUrTrF Qua-
selbst dokumentiert die Verlegenheit, ratur des Kreises, wobe!i die autoriıta-
weil alle Sprachregelungen vermieden tive Ausübung der kirchlichen Sen-
werden sollen, die dem arram bezie- dung acC des Klerus bleibt und die

„Laien“” LIUT Ausna  efall als Not-hungsweise dem priesterlichen Dienst
ahe kommen. manchen deut- Ösung gedulde werden. Die Folgen

schen der Öösterreichischen Diözesen Sind unschwer auszurechnen. Die
wird ZU Teil fast neurotisch der genannten Lalıen den pastoralen
Begriff „Gemeindeleitung“/ Diensten empfinden sich der
also jenem usdruck, der das VOIN Nothelfern der VO  5 geduldeten
Problem beziehungsweise die Aufgabe Gastarbeitern, deren pastorale Absich-
eım Namen ennt ten ZU Teil VO  = einengenden anoni-
Bezüglich der sogenannten „Platzhal- schen Rücksichten diktiert werden.
ter  44 ist VO kanonischen ec eiıne uch das Priester- beziehungsweise
grofße erwarten, wenngleic Pfarrerbild ist 1m Umbruch und Velr-
sich viele Diözesen hinsic  1C des liert Se1inNn früheres TO urc die
Einsatzes VO  5 sogenannten „nicht- angespannte Personalsituation Velr-

priesterlichen” Gemeindeleitern und dunstet und verflüchtigt sich dieses
-leiterinnen auch eın theologisches Profil och stärker, denn der Pfarrer
Un-Wort Canon 517 Orjen- wird VO Seelsorger und Priester

Ort ZU verwaltenden und die Litur-tıeren, Jlapidar heißt „Wenn der
Diözesanbischof Priesterman- g1e garantierenden TZzZdekan eıner
gels glaubt, eiınen Diakon der eine SaANZCN Kegion. Und die Gemeinden
andere Person, die nicht die Priester- und die sind doch der entscheidende
weihe empfangen hat, der eine (Ge- Horizont uUuNnserer Fragestellung WIS-
meinschaft VO  = Personen der Wahr- S11 auf die Dauer nicht einmal mehr,
nehmung der Seelsorgeaufgaben einer Was ihnen sakramentalem und DOL-
Pfarrei beteiligen mussen, hat e1- esdienstlichem Reichtum abphanden
nen Priester bestimmen, der, mıt kommt. Infolge des Pfarrermangels,

der UrcCc den Ausfall VO  5 Eucharistieden Vollmachten un: Befugnissen e1-
1i1eS Pfarrers ausgestattet, die Seel- und Sakramentenspendung definiert

leitet  44 wird, vergisst 1INnan überdies, ass für
Wie immer Wege aQus der pastora das gemeindliche en (Koinonia
misslichen Lage gesucht werden, die ebenzfTalls der diakonische Be-
Lösungsversuche reiben sich g- reich und die glaubenerweckende und
samtkirchlichen Rahmenbedingungen. -vertiefende Verkündigung UNWV!
Letztlich geht die Lebensform zichtbare Dimensionen sind
des Ölibats, also Zivilstand, und
den Ausschluss der Frauen VO Ordi- Entscheidungsstau führt
mierten Amt, also das Geschlecht heißen Eisen
en WIT somuit Gesetze, wonach Ge- Die Verzögerung eiıner theologisc. Sau-
meinden sterben ollen? ibt nıcht beren und pastoral hilfreichen Ösung
eine 1e VO  5 Berufungen, denen führt Zerreißproben. DIie eınen be-

Wichmann, DIie Platzhalter-Innenansichten der Gegenwart einer Institution, 1In: Schuster/
Wıichniann Hg.) a.a.0., 21
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Pfarrer", wie es bei Martin Wichmann 
verräterisch heißt.6 Die Nomenklatur 
selbst dokumentiert die Verlegenheit, 
weil alle Sprachregelungen vermieden 
werden sollen, die dem Pfarramt bezie­
hungsweise dem priesterlichen Dienst 
zu nahe kommen. In manchen deut­
schen oder österreichischen Diözesen 
wird zum Teil fast neurotisch der 
Begriff "Gemeindeleitung" umgangen, 
also genau jenem Ausdruck, der das 
Problem beziehungsweise die Aufgabe 
beim Namen nennt. 
Bezüglich der sogenannten "Platzhal­
ter" ist vom kanonischen Recht keine 
große Hilfe zu erwarten, wenngleich 
sich viele Diözesen hinsichtlich des 
Einsatzes von sogenannten "nicht­
priesterlichen" Gemeindeleitern und 
-leiterinnen - auch ein theologisches 
Un-Wort - am Canon 517 § 2 orien­
tieren, wo es lapidar heißt: "Wenn der 
Diözesanbischof wegen Priesterman­
gels glaubt, einen Diakon oder eine 
andere Person, die nicht die Priester­
weihe empfangen hat, oder eine Ge­
meinschaft von Personen an der Wahr­
nehmung der Seelsorgeaufgaben einer 
Pfarrei beteiligen zu müssen, hat er ei­
nen Priester zu bestimmen, der, mit 
den Vollmachten und Befugnissen ei­
nes Pfarrers ausgestattet, die Seel­
sorge leitet." 
Wie immer Wege aus der pastoral 
misslichen Lage gesucht werden, die 
Lösungsversuche reiben sich an ge­
samtkirchlichen Rahmenbedingungen. 
Letztlich geht es um die Lebensform 
des Zölibats, also Zivilstand, und um 
den Ausschluss der Frauen vom ordi­
nierten Amt, also um das Geschlecht. 
Haben wir somit Gesetze, wonach Ge­
meinden sterben sollen? Gibt es nicht 
eine Vielfalt von Berufungen, denen 

die Kirche den Ruf versagt? Alle 
Lösungsversuche verleiten zur Qua­
dratur des Kreises, wobei die autorita­
tive Ausübung der kirchlichen Sen­
dung Sache des Klerus bleibt und die 
"Laien" nur im Ausnahmefall als Not­
lösung geduldet werden. Die Folgen 
sind unschwer auszurechnen. Die so­
genannten Laien in den pastoralen 
Diensten empfinden sich in der Rolle 
von Nothelfern oder von geduldeten 
Gastarbeitern, deren pastorale Absich­
ten zum Teil von einengenden kanoni­
schen Rücksichten diktiert werden. 
Auch das Priester- beziehungsweise 
Pfarrerbild ist im Umbruch und ver­
liert sein früheres Profil. Durch die 
angespannte Personalsituation ver­
dunstet und verflüchtigt sich dieses 
Profil noch stärker, denn der Pfarrer 
wird vom Seelsorger und Priester am 
Ort zum verwaltenden und die litur­
gie garantierenden Erzdekan einer 
ganzen Region. Und die Gemeinden­
und die sind doch der entscheidende 
Horizont unserer Fragestellung - wis­
sen auf die Dauer nicht einmal mehr, 
was ihnen an sakramentalem und got­
tesdienstlichem Reichtum abhanden 
kommt. Infolge des Pfarrermangels, 
der durch den Ausfall von Eucharistie 
und Sakramentenspendung definiert 
wird, vergisst man überdies, dass für 
das gemeindliche Leben (Koinonia) 
ebenfalls der ganze diakonische Be­
reich und die glaubenerweckende und 
-vertiefende Verkündigung unver­
zichtbare Dimensionen sind. 

3. Entscheidungsstau führt zu 
heißen Eisen 
Die Verzögerung einer theologisch sau­
beren und pastoral hilfreichen Lösung 
führt zu Zerreißproben. Die einen be-

6 M. Wichmann, Die Platzhalter-Innenansichten der Gegenwart einer Institution, in: N. Schuster/ 
M. Wichmann (Hg.), a.a.O., 21. 
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rufen sich auf die Tadılulon und die SINd. em verleiten S1e dazu, sich
kirchliche Rechtslage, wonach LUr lauter Binnenproblemen der IC
geweihte zöhbatäre Priester Pfarrer verheddern und erschöpfen, STa
sSeıiın können. ere sehen den pPaSs- die Kräfte für die Menschen und für
toralen beziehungsweise personellen die ung 1mM Vertrauen auf den
Notstand den Gemeinden un krıi- ott Jesu unter den heutigen gesell-
tisıeren, ass diese Fragen VO:  3 der schaftlichen Lebensbedingungen und
obersten Kirchenleitung nicht OIfen- Sinne einer diakonischen Kirche
S1V aufgegriffen, sondern „AUSSCSCH- einzusetzen. Dies scheint intergrün-
sen  44i werden. Die Entscheidungsträger dig die verhängnisvollste Art der
blockieren die Diskussion; un: 1es Selbstblockierung der IC se1n,
vergiftet die innerkirchliche Atmo- nämlich der erschütternde Verlust
sphäre. Weil der kirchenrechtliche charısmatischer Kraft ZUrT Gestaltung
men für das inzwischen Gewachsene künftiger Gemeinden angesichts der
un für die theologisc. möglichen und Herausforderungen des Lebens

uUuNseretr Gesellschaftpastora notwendigen Wege einer Pro-
blemlösung CHNSC orgaben bietet, Es ist fürchten, ass ZUT schisma-
wird den Bistümern und Gemeinden tisierenden Selbsthilfe kommt, WE

eine ratwanderung zwischen gesamt- das Kirchengesetz dem den Gemein-
kirchlicher iszıplin un Jebendiger den Gewachsenen nicht den nötigen
Gemeinde VOTL Ort ZUSCSOMNEN. Im Entfaltungsspielraum zumuisst.‘ Das
Canon 513 steht indessen lesen, ass el die och engagierten Gläubigen

olen sich das, W as ihnen vorenthalten„die Gläubigen das ec aben, aus
den geistlichen Gütern der Kirche, 1InSs- wird. Damuit wird die Kirchenordnung
besondere dem Wort Gottes und den für das andeln selbst aus den Angeln
Sakramenten, VO:  5 den geistlichen gehoben. Man weils ZWaTr darum, pass
Hırten mpfangen  L Die Verant- 65 aber nicht den Gegebenheiten
wortlichen, das heißt die „geistlichen „De jJure“ und „de facto” klaffen
Hırten“ gewichten Grundsätze, die auseinander. Das kann 1im 1C auf
S1e selber nicht rfüllen Die Kirche eiıne glaubwürdige Kirche weder gut
nımmt eigenes kanonisches ec gehen och gut
nicht ernst, WE S1e nicht es LUur,
volles gemeindliches en g- Grenzen für den ökumenischen
währleisten. Sie geNOrC. damit ihren Frühling?
eigenen Prinzipien N1IC. Und das VelI- Der ökumenische Bereich kann LIULTE

argert und Ööst Resignation Adu!  n Wenn gestrei werden, We auch er
VO: der ezeption des IL Vatikanıi- verdiente, mehr Kaum einzunehmen.
schen Konzils die ede ist, dann stellt Seit „Dominus Jesus”*” Sind die Emp-
sich die rage, ob diese auf der Ent- findlichkeiten bei den evangelischen
scheidungsebene der Kirche wirklich Schwestern und ern gestiegen; auf
geschieht. pfarrlicher ene ist atmosphärisc.
Die Notlösungen miıt ihren heimlichen nicht infacher geworden. Konkrete
Lückenbüßer-Modellen bergen viele wI1e beim Deutschen Katholiken-
Gefahren gegenseitiger Kränkung, tag 2000 Hamburg der 1m Erzbis-
auch WE diese nicht beabsic  g tum Salzburg, als katholische Geistli-

Vgl Karrer, Hören un! warten?, 1n: Diakonia (2001) 35f.
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rufen sich auf die Tradition und die 
kirchliche Rechtslage, wonach nur 
geweihte zölibatäre Priester Pfarrer 
sein können. Andere sehen den pas­
toralen beziehungsweise personellen 
Notstand in den Gemeinden und kri­
tisieren, dass diese Fragen von der 
obersten Kirchenleitung nicht offen­
siv aufgegriffen, sondern "ausgeses­
sen" werden. Die Entscheidungsträger 
blockieren die Diskussion; und dies 
vergiftet die innerkirchliche Atmo­
sphäre. Weil der kirchenrechtliche Rah­
men für das inzwischen Gewachsene 
und für die theologisch möglichen und 
pastoral notwendigen Wege einer Pro­
blemlösung zu enge Vorgaben bietet, 
wird den Bistümern und Gemeinden 
eine Gratwanderung zwischen gesamt­
kirchlicher Disziplin und lebendiger 
Gemeinde vor Ort zugesonnen. Im 
Canon 513 steht indessen zu lesen, dass 
"die Gläubigen das Recht haben, aus 
den geistlichen Gütern der Kirche, ins­
besondere dem Wort Gottes und den 
Sakramenten, Hilfe von den geistlichen 
Hirten zu empfangen". Die Verant­
wortlichen, das heißt die "geistlichen 
Hirten" gewichten Grundsätze, die 
sie selber nicht erfüllen. Die Kirche 
nimmt ihr eigenes kanonisches Recht 
nicht ernst, wenn sie nicht alles tut, um 
volles gemeindliches Leben zu ge­
währleisten. Sie gehorcht damit ihren 
eigenen Prinzipien nicht. Und das ver­
ärgert und löst Resignation aus. Wenn 
von der Rezeption des 11. Vatikani­
schen Konzils die Rede ist, dann stellt 
sich die Frage, ob diese auf der Ent­
scheidungsebene der Kirche wirklich 
geschieht. 
Die Notlösungen mit ihren heimlichen 
Lückenbüßer-Modellen bergen viele 
Gefahren gegenseitiger Kränkung, 
auch wenn diese nicht beabsichtigt 

sind. Zudem verleiten sie dazu, sich in 
lauter Binnenproblemen der Kirche zu 
verheddern und zu erschöpfen, statt 
die Kräfte für die Menschen und für 
die Hoffnung im Vertrauen auf den 
Gott Jesu unter den heutigen gesell­
schaftlichen Lebensbedingungen und 
im Sinne einer diakonischen Kirche 
einzusetzen. Dies scheint hintergrün­
dig die verhängnisvollste Art der 
Selbstblockierung der Kirche zu sein, 
nämlich der erschütternde Verlust an 
charismatischer Kraft zur Gestaltung 
künftiger Gemeinden angesichts der 
Herausforderungen des Lebens in 
unserer Gesellschaft. 
Es ist zu fürchten, dass es zur schisma­
tisierenden Selbsthilfe kommt, wenn 
das Kirchengesetz dem in den Gemein­
den Gewachsenen nicht den nötigen 
Entfaltungsspielraum zumissU Das 
heißt, die noch engagierten Gläubigen 
holen sich das, was ihnen vorenthalten 
wird. Damit wird die Kirchenordnung 
für das Handeln selbst aus den Angeln 
gehoben. Man weiß zwar darum, passt 
es aber nicht den neuen Gegebenheiten 
an. "De jure" und lIde facto" klaffen 
auseinander. Das kann im Blick auf 
eine glaubwürdige Kirche weder gut 
gehen noch gut tun. 

4. Grenzen für den ökumenischen 
Frühling? 
Der ökumenische Bereich kann nur 
gestreift werden, wenn auch er es 
verdiente, mehr Raum einzunehmen. 
Seit "Dominus Jesus" sind die Emp­
findlichkeiten bei den evangelischen 
Schwestern und Brüdern gestiegen; auf 
pfarrlicher Ebene ist es atmosphärisch 
nicht einfacher geworden. Konkrete 
Fälle wie beim Deutschen Katholiken­
tag 2000 in Hamburg oder im Erzbis­
tum Salzburg, als katholische Geistli-

7 Vgl. L. Karrer, Hören - und warten?, in: Diakonia 32 (2001) 35f. 
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che mut olchen aus anderen en dischen und klerikalen Kirche Z.U1IN

Eucharistie feierten ONZe- Kirchenbild des „Volkes Gottes” und
der Communio der Glaubenden; dielebrierten), zeigen, WI1e SC hier die

VO Kirchenrecht angedrohte „gerech- Betonung der Gleichwertigkeit er
te Strafe” (Can erfolgen kann, Getauften und Gefirmten VOT allen 1iN-
obwohl das „neue“ Kirchenrecht ZUr nerkirchlichen Unterscheidungen; die
Örderung der Ökumene auch wieder dynamisierende 1C der Kirche als
ermutigt Can 755) uch hier beste- akramen: der er mıt Gott als
hen Spannungen zwischen den Ebenen auch für die el der enschheit
„de 44  Jure und „de facto“. (LG 1); die Wiederentdeckung der cha-

rismatischen Ta der Laien; die Ent-
111 Partizıpation in einer deckung der el wesentliıchen
synodalen Kirche Glaubensfragen muıt den anderen Kir-

chen und der Verantwortung für die
aturlıc sind die eben erwähnten Welt us  z

Spannungsfelder zwischen aStora. Diesem bewusstseinsmäfßigen „Durch-
und Kirchenrecht eher aus dem Tda- lauferhitzer” entsprach auf der Ebene
tionellen Blickpunkt der unmittelbaren des kirchlichen und pastoralen Han-
pastoralen Handlungsebene Pfarrei delns eiINe ungemeın vielfältige und
VOrIrSCHhOIMMmMEN worden. ber für diese bereichernde una. Engage-
unmittelbare Pfarrei- der Dekanats- ment VO  } Frauen und Männern
ebene WI1e für die eher „strategische” praktisc. en Sparten des diakoni-
mı1  ere ene der Diözesen oder schen, katechetischen,liturgischen,
Bischofskonferenzen der auch die therapeutischen, pädagogischen, pPaS-
weltkirchliche ene (wo die UMNLW! oralen und theologischen SOWIE admı-

nıstratıven Wirkens der rche.? die-zichtbaren allgemeinen „Konzernzle-
le definiert werden) gelten durchge- SCr Zeıitspanne diftferenzierten sich die
en! Reformanliegen, die dem KI1r- pastoralen Dienste, wI1e ben schon
chenverständnis des Vatikanischen erwähnt worden ıst. Eigens erwähnt

werden I1LUSS der Autbruch der FrauenKonzils Rechnung tragen.
und die feministische Diskussion.

zwischen Kirchenrecht und Das rundproblem, das m. E eınem
entscheidenden Konfliktfaktor der KIir-ealıta und ziyilem Rechtsempfinden

Seit der Zeıt des IL Vatikanischen Kon- che geworden ist, liegt darın, ass sich
Zz1ils hat sich uLNseTell ern die auf der ene des Bewusstseins und
Situation und das Gesicht der katholi- auf der ene des Handelns und kon-
schen IC einem Ausmafs Vel- kreten Iuns die kirchlichen Realitäten
ändert, W1e 1eSs VOT einem halben ZU Teil adikal geänder aben; aber
]  er undenkDar SCWESCH ware rec. ilt och die vorkonziliare
Es sel die bewusstseinsmäßigen Kirchen-Ordnung. Das kanonisch-Ju-
Durchbrüche des Konzils erınnert, die ristische Gewand der Kirche einerseıits
sich für die formal doch weitgehend und ihre im Sinn des Konzils prokla-
gleichgebliebene Kirchenordnung milerten und praktizierten „Ideale
als Spätzünder erweisen. Zuen ist klaffen auseinander, Ja widersprechen
©1 den Übergang VO einer Jur1- sich pastora relevanten Bereichen.

Hierzu differenzierter Karrer, tunde der Lailen, a.a.0., 95-145, 232281
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che mit solchen aus anderen Kirchen 
zusammen Eucharistie feierten (konze­
lebrierten), zeigen, wie schnell hier die 
vom Kirchenrecht angedrohte "gerech­
te Strafe" (Can. 1365) erfolgen kann, 
obwohl das "neue" Kirchenrecht zur 
Förderung der Ökumene auch wieder 
ermutigt (Can. 755). Auch hier beste­
hen Spannungen zwischen den Ebenen 
lIde jure" und lIde facto". 

IH. Partizipation in einer 
synodalen Kirche 

Natürlich sind die eben erwähnten 
Spannungsfelder zwischen Pastoral 
und Kirchenrecht eher aus dem opera­
tionellen Blickpunkt der unmittelbaren 
pastoralen Handlungsebene Pfarrei 
vorgenommen worden. Aber für diese 
unmittelbare Pfarrei- oder Dekanats­
ebene wie für die eher "strategische" 
mittlere Ebene der Diözesen oder 
Bischofskonferenzen oder auch für die 
weltkirchliche Ebene (wo die unver­
zichtbaren allgemeinen "Konzernzie­
le" definiert werden) gelten durchge­
hende Reformanliegen, die dem Kir­
chenverständnis des n. Vatikanischen 
Konzils Rechnung tragen. 

1. Kluft zwischen Kirchenrecht und 
Realität und zivilem Rechtsempfinden 
Seit der Zeit des n. Vatikanischen Kon­
zils hat sich in unseren Ländern die 
Situation und das Gesicht der katholi­
schen Kirche in einem Ausmaß ver­
ändert, wie dies vor einem halben 
Jahrhundert undenkbar gewesen wäre. 
Es sei an die bewusstseinsmäßigen 
Durchbrüche des Konzils erinnert, die 
sich für die formal doch weitgehend 
gleichgebliebene Kirchenordnung nun 
als Spätzünder erweisen. Zu denken ist 
dabei an den Übergang von einer juri-

disehen und klerikalen Kirche zum 
Kirchenbild des "Volkes Gottes" und 
der Communio der Glaubenden; die 
Betonung der Gleichwertigkeit aller 
Getauften und Gefirmten vor allen in­
nerkirchlichen Unterscheidungen; die 
dynamisierende Sicht der Kirche als 
Sakrament der Einheit mit Gott als 
auch für die Einheit der Menschheit 
(LG 1); die Wiederentdeckung der cha­
rismatischen Kraft der Laien; die Ent­
deckung der Einheit in wesentlichen 
Glaubensfragen mit den anderen Kir­
chen und der Verantwortung für die 
Weltusw. 
Diesem bewusstseinsmäßigen "Durch­
lauferhitzer" entsprach auf der Ebene 
des kirchlichen und pastoralen Han­
delns eine ungemein vielfältige und 
bereichernde Zunahme an Engage­
ment von Frauen und Männern in 
praktisch allen Sparten des diakoni­
schen, liturgischen, katechetischen, 
therapeutischen, pädagogischen, pas­
toralen und theologischen sowie admi­
nistrativen Wirkens der Kirche.8 In die­
ser Zeitspanne differenzierten sich die 
pastoralen Dienste, wie oben schon 
erwähnt worden ist. Eigens erwähnt 
werden muss der Aufbruch der Frauen 
und die feministische Diskussion. 
Das Grundproblem, das m. E. zu einem 
entscheidenden Konfliktfaktor der Kir­
che geworden ist, liegt darin, dass sich 
auf der Ebene des Bewusstseins und 
auf der Ebene des Handelns und kon­
kreten Tuns die kirchlichen Realitäten 
zum Teil radikal geändert haben; aber 
rechtlich gilt noch die vorkonziliare 
Kirchen-Ordnung. Das kanonisch-ju­
ristische Gewand der Kirche einerseits 
und ihre im Sinn des Konzils prokla­
mierten und praktizierten "Ideale" 
klaffen auseinander, ja widersprechen 
sich in pastoral relevanten Bereichen. 

8 Hierzu differenzierter: L. Karrer, Stunde der Laien, a.a.O., 95-145, 232-281. 
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Das Z.UXI Not künstlicher Lösun- chen Glaubwürdigkeitsverlust 1eSs der
SCH und ZUT Verzögerung der efol- Kirche eintragt, auch W: G1E medial

des Konzils erwachten innerkirchli- durchaus 2111 gute PR-Chance hat Die
chen Naherwartungen De facto 1ST die Mechanismen der kirchlichen „Offent-
Rechtstreue und OrrekKte Einhaltung iıchkeit“ Sind och all sehr VO
des de JUIC Geltenden HaAr nicht mehr defensiver schottung und VO

„machbar Verschärfend kommt hin- geschlossenen hierarchischen System
ass 211 zentralistische UÜbersteue- geprägt, als ass S1E eilrlem modernen

der IC und die neuentdeckte Uffentlichkeitskonzept entsprächen,
Bedeutung der Teilkirchen als rts- wonach Z.UM eispie der Öffentliche
kirchen sich Z gleichsam Diskurs auch VO:  5 der Urganisation
„beißen I1LUSSeEeN ebenztTtalls die verfassungsmäßig geschützt 1ST Das
erlautfe der Geschichte erfolgte 1LE - Kätesystem die Konferenzen (wie Zu

kirchliche Enteignung der Laien und eispie der Rat der Europäischen
deren „Au  ertung“ UuUrc das ONZ1. Bischofskonferenzen) Hilfswerke und

Kirchenvolksbegehren der die Versu-Die mange  e Iransparenz bei kirch-
lichen Prozessen und VOT em eım che e1iNer Tagsatzung der Schweiz
1-obstat-Verfahren bei Berufungen könnten Schritte diese Rich-
VO  5 Theologie-Professoren / -innen etCc edeuten
sind nıcht LLIUT theologisc obsolet g_ Es 1St ja nicht übersehen ass die
worden, sondern sSind auch Ver- Identifizierung miıt der TC bezie-
gleich ZU zivilen ec unNnseren hungsweise die Distanzierung ber
ern nicht mehr zZz1e  end und das „Öffentliche Bild der Kirche ent-
ZU Teil menschlich unwürdig Die scheidend eeinfluss werden Denn
Diskrepanz wird VOT allem e111@2€ 111 auch die ICALCHE Rechtsordnung,

der sich die Kirche Öffentlich vermıt-ausgesprochen föderalistischen un:
emokratischen Land WI1e Z.U11. Be1- telt 1Sst Faktor ihrer Selbsterfahrung
spiel der Schweiz empfunden Im un: ihres Selbstverständnisses Somuit
Vergleich den anderen Teilkirchen eimiker ö1 Bild auf praktischem
kennt der Schweiz 2111 SO- Wege nachhaltiger als ber Doktrinen
nell WIeE iInNnanzıe hohe Pfarrei-Auto- und Dekrete
OIMN1LC, arrwa (mit Wiederwahl)
und den staatskirchenrechtlichen

Zusammenfassend kann INnan
Zur Zeit befinden WITLE der TC

Gremien der sogenannten Kirchge- e11eM tiefgreifenden Bewusstseins-
meinden das PAaSSıVe un Ve Wahl- PrOZC>SS, der gleichzeitig mıt Velr-
recht VO  5 Mann un: Tau eiCc Insofern schiedenen und widersprüchlichen
1ST das zugegebenermaßen eigenwillige Kirchenbildern konfrontiert Das be-
staatskirchenrechtliche Gewand der deutet fast zwangsläufig Kontflikt und
Schweiz eine zuverlässigere Garantie
für

Streit mıt mühevollen Spannungen
Gleichberechtigung, Mitsprache Diese Bewusstseinsschübe werden da-

und Mitverantwortung und damıt Urc verschärft ass der kirchli-
naturlıic. auch für die Ha  arke1ı als chen Organisation weiterhin die struk-
das kanonische ec turellen anonischen Bedingungen aus
1ele emente des Kirchenrechts der Zeıt VOT dem Konzil herrschen die
en gesellschaftlich ihre Plausibilität den etzten Jahren (durch den Vati-
verloren Und allen, denen Kirche kan) och eher verstärkt worden sSıind
Herzen l1eg 1LLUSS weh tun, wel- Dadurch der Kirche schwer,
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Das führt zur Not künstlicher Lösun­
gen und zur Verzögerung der im Gefol­
ge des Konzils erwachten innerkirchli­
chen Naherwartungen. Oe facto ist die 
Rechtstreue und korrekte Einhaltung 
des de jure Geltenden gar nicht mehr 
"machbar". Verschärfend kommt hin­
zu, dass eine zentralistische Übersteue­
rung der Kirche und die neuentdeckte 
Bedeutung der Teilkirchen als Orts­
kirchen sich gegenseitig gleichsam 
"beißen" müssen, ebenfalls die im 
Verlaufe der Geschichte erfolgte inner­
kirchliche Enteignung der Laien und 
deren "Aufwertung" durch das Konzil. 
Die mangelnde Transparenz bei kirch­
lichen Prozessen und vor allem beim 
Nihil-obstat-Verfahren bei Berufungen 
von Theologie-Professoren/ -innen etc. 
sind nicht nur theologisch obsolet ge­
worden, sondern sind auch im Ver­
gleich zum zivilen Recht in unseren 
Ländern nicht mehr zielführend und 
zum Teil menschlich unwürdig. Die 
Diskrepanz wird vor allem in einem 
ausgesprochen föderalistischen und 
demokratischen Land wie zum Bei­
spiel in der Schweiz empfunden. Im 
Vergleich zu den anderen Teilkirchen 
kennt man in der Schweiz eine perso­
nell wie finanziell hohe Pfarrei-Auto­
nomie, Pfarrwahl (mit Wiederwahl) 
und in den staatskirchenrechtlichen 
Gremien der sogenannten Kirchge­
meinden das passive und aktive Wahl­
recht von Mann und Frau etc. Insofern 
ist das zugegebenermaßen eigenwillige 
staatskirchenrechtliche Gewand in der 
Schweiz eine zuverlässigere Garantie 
für Gleichberechtigung, Mitsprache 
und Mitverantwortung und damit 
natürlich auch für die Haftbarkeit als 
das kanonische Recht. 
Viele Elemente des Kirchenrechts 
haben gesellschaftlich ihre Plausibilität 
verloren. Und allen, denen Kirche am 
Herzen liegt, muss es weh tun, wel-

chen Glaubwürdigkeitsverlust dies der 
Kirche einträgt, auch wenn sie medial 
durchaus eine gute PR-Chance hat. Die 
Mechanismen der kirchlichen "Öffent­
lichkeit" sind noch all zu sehr von 
defensiver Abschottung und vom 
geschlossenen hierarchischen System 
geprägt, als dass sie einem modemen 
Offentlichkeitskonzept entsprächen, 
wonach zum Beispiel der öffentliche 
Diskurs auch von der Organisation 
verfassungsmäßig geschützt ist. Das 
Rätesystem, die Konferenzen (wie zum 
Beispiel der Rat der Europäischen 
Bischofskonferenzen), Hilfswerke und 
Kirchenvolksbegehren oder die Versu­
che einer Tagsatzung in der Schweiz 
könnten erste Schritte in diese Rich­
tung bedeuten. 
Es ist ja nicht zu übersehen, dass die 
Identifizierung mit der Kirche bezie­
hungsweise die Distanzierung über 
das "öffentliche" Bild der Kirche ent­
scheidend beeinflusst werden. Denn 
auch die kirchliche Rechtsordnung, in 
der sich die Kirche öffentlich vermit­
telt, ist ein Faktor ihrer Selbsterfahrung 
und ihres Selbstverständnisses. Somit 
definiert sie ihr Bild auf praktischem 
Wege nachhaltiger als über Doktrinen 
und Dekrete. 
Zusammenfassend kann man sagen: 
Zur Zeit befinden wir uns in der Kirche 
in einem tiefgreifenden Bewusstseins­
prozess, der uns gleichzeitig mit ver­
schiedenen und widersprüchlichen 
Kirchenbildern konfrontiert. Das be­
deutet fast zwangsläufig Konflikt und 
Streit mit mühevollen Spannungen. 
Diese Bewusstseinsschübe werden da­
durch verschärft, dass in der kirchli­
chen Organisation weiterhin die struk­
turellen kanonischen Bedingungen aus 
der Zeit vor dem Konzil herrschen, die 
in den letzten Jahren (durch den Vati­
kan) noch eher verstärkt worden sind. 
Dadurch fällt es der Kirche schwer, ein 
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ynamıisc: verantwortlicheser! auch die empirische TYC eıne
ZUT eigenen er. (Tradition) und Zukunfts-Dynamik 'e1setz Sonst VeTr-

ihrer Sendung der heutigen Zeit steift S1e sıch auf reine Machtfragen.
beziehungsweise ZUTFC en ultur Beım synodalen Kirchen-Modell han-
und den gesellschaftlich brisanten delt sich eine gegenseıtige Ver-
Herausforderungen finden schränkung und indung der charis-

matischen und lebendigen 1e
Partizipatorische Strukturen In einer (Basis! muıt den unverzichtbaren Dien-

;ynodal verfassten Kırche sten der er auf allen kirchlichen
Diese upp1ıge Vielfalt und die veran- Ebenen (hierarchische Dienste Pfarrer,
derte Bewusstseinslage verlangen aber Bischof, Papst), deren Profil bei em
ach einer entsprechend tauglichen ktuellen betonen ist
Kirchenordnung, die die Dienste der Wenn jedoch das hierarchische System
el mıit der artizıpation der eh- als Einbahnweg VO:  5 ben ach unten
renamtlich der beruflich engagierten sich synodal differenzierte (und damıit
Frauen und Männer der IC VeTl- Gegenverkehr zuließe) und den Teil-

Es genugt nicht, LLUFLr S  / kirchen mehr Eigenverantwortung
Was die Lalen dürftfen und Wel S1e gemutet würde, ware das gerade eine
theologisch SINd; vielmehr I1LUSS der Profilgewinn für die Einheitsdienste
empirisch-sichtbaren Kirche auch inst1- auf allen Ebenen Sie gewäannen
tionell definiert werden, Wel S1e Sind praktischer Bedeutung.‘
Das ist das Anliegen einer synodalen Die synodalen Formen einer „Zu.  -
Kirchenordnung, der auf en rch- tigen”) irchenordnung hätten dem-
lichen Ebenen die Kepräsentanz der ach Zzwel unverzichtbaren Kriterien
el Glauben und etien mıiıt der entsprechen: der el OMMU-

niO) Glauben Jesus Christus undKepräsentanz des Volkes Gottes aufein-
ander bezogen und aneinander gebun- den sakramentalen Ausdrucksfor-
den waren Dafür Sind bis jetz aber 1081501 einerseıits und der konkreten kin-
och eiıne insti  onellen Rahmenbe- indung dieser wesentlichenel
dingungen vorgegeben, womuıt sich das die Urganisationsformen echter und
'olk Gottes OTr verschaffen und repräsentatıver Mitverantwortung der
sich gehört wWwI1ssen kann Ein 'entil für getauften und gefirmten Kirchenmit-
diesen wachsenden ruck sind ohne glieder auf okaler, teilkirchlicher und
Zweifel die irchenvolksbegehren, De- auf gesamtkirchlicher ene anderer-
titionen und Protesterklärungen weıt se1ts.
ber den deutschsprachigen Kaum el geht S die den unter-

schiedlichen Bereichen und auf denhinaus. Es zeigt sich damit afr), ass eın
reın zentralistisches Definitionsmono- verschiedenen Ebenen der IC aus-

pol der Kirche differenziert wird zuprobierenden synodalen Strukturen
und siıch pluralisiert. Das Volk (Gottes der Mitverantwortung, deren Zwe!li-
bekundet somıit auch innerkirchlich poligkeit einer doppelten Kepräsen-
se1ine Zurechnungsfähigkeit. sofern S der „Stimme“ entspräche: jener
INUSS sich die ICauch institutionell der el (Kollegialität der Bischöfe)
beziehungsweise rtchenrechtlich auf und jener der praktischen und kontex-
den Weg VO:  5 Reformen begeben, damit ellen Vielfalt. Ta  SC würde das

Zur theologischen Begründung a.a.O., 281—296.
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dynamisch verantwortliches Verhältnis 
zur eigenen Herkunft (Tradition) und 
zu ihrer Sendung in der heutigen Zeit 
beziehungsweise zur aktuellen Kultur 
und zu den gesellschaftlich brisanten 
Herausforderungen zu finden. 

2. Partizipatorische Strukturen in einer 
synodal verfassten Kirche 
Diese üppige Vielfalt und die verän­
derte Bewusstseinslage verlangen aber 
nach einer entsprechend tauglichen 
Kirchenordnung, die die Dienste der 
Einheit mit der Partizipation der eh­
renamtlich oder beruflich engagierten 
Frauen und Männer in der Kirche ver­
bindet. Es genügt nicht, nur zu sagen, 
was die Laien tun dürfen und wer sie 
theologisch sind; vielmehr muss in der 
empirisch-sichtbaren Kirche auch insti­
tutionell definiert werden, wer sie sind. 
Das ist das Anliegen einer synodalen 
Kirchenordnung, in der auf allen kirch­
lichen Ebenen die Repräsentanz der 
Einheit im Glauben und Beten mit der 
Repräsentanz des Volkes Gottes aufein­
ander bezogen und aneinander gebun­
den wären. Dafür sind bis jetzt aber 
noch keine institutionellen Rahmenbe­
dingungen vorgegeben, womit sich das 
Volk Gottes Gehör verschaffen und 
sich gehört wissen kann. Ein Ventil für 
diesen wachsenden Druck sind ohne 
Zweifel die Kirchenvolksbegehren, Pe­
titionen und Protesterklärungen weit 
über den deutschsprachigen Raum 
hinaus. Es zeigt sich damit an, dass ein 
rein zentralistisches Definitionsmono­
pol in der Kirche differenziert wird 
und sich pluralisiert. Das Volk Gottes 
bekundet somit auch innerkirchlich 
seine Zurechnungsfähigkeit. Insofern 
muss sich die Kirche auch institutionell 
beziehungsweise kirchenrechtlich auf 
den Weg von Reformen begeben, damit 

, Zur theologischen Begründung s. a.a.O., 281-296. 

auch die empirische Kirche eine 
Zukunfts-Dynamik freisetzt. Sonst ver­
steift sie sich auf reine Machtfragen. 
Beim synodalen Kirchen-Modell han­
delt es sich um eine gegenseitige Ver­
schränkung und Bindung der charis­
matischen und lebendigen Vielfalt 
(Basis!) mit den unverzichtbaren Dien­
sten der Einheit auf allen kirchlichen 
Ebenen (hierarchische Dienste: Pfarrer, 
Bischof, Papst), deren Profil bei allem 
aktuellen Wandel zu betonen ist. -
Wenn jedoch das hierarchische System 
als Einbahnweg von oben nach unten 
sich synodal differenzierte (und damit 
Gegenverkehr zuließe) und den Teil­
kirchen mehr Eigenverantwortung zu­
gemutet würde, wäre das gerade eine 
Profilgewinn für die Einheitsdienste 
auf allen Ebenen. Sie gewännen an 
praktischer Bedeutung.9 

Die synodalen Formen einer ("zukünf­
tigen") Kirchenordnung hätten dem­
nach zwei unverzichtbaren Kriterien 
zu entsprechen: der Einheit (Commu­
nio) im Glauben an Jesus Christus und 
in den sakramentalen Ausdrucksfor­
men einerseits und der konkreten Ein­
bindung dieser wesentlichen Einheit in 
die Organisationsformen echter und 
repräsentativer Mitverantwortung der 
getauften und gefirmten Kirchenmit­
glieder auf lokaler, teilkirchlicher und 
auf gesamtkirchlicher Ebene anderer­
seits. 
Dabei geht es um die in den unter­
schiedlichen Bereichen und auf den 
verschiedenen Ebenen der Kirche aus­
zuprobierenden synodalen Strukturen 
der Mitverantwortung, deren Zwei­
poligkeit einer doppelten Repräsen­
tanz oder "Stimme" entspräche: jener 
der Einheit (Kollegialität der Bischöfe) 
und jener der praktischen und kontex­
tuellen Vielfalt. Praktisch würde das 
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heißen, die IC als gegliederte Ge- Im Alltag des kirchlichen ens sSte-
meinschaft der Urganisation hen doch zumelıst viele achfragen,

Personalentscheidungen, pastorale DrI1-gestalten, ass die Verantwortung der
„Basıs"” und die Verpflichtung der orıtäten, situationsbezogene NtiISCHAIUS-
Dienstträger / -innen der Kirche >5C, gesellschaftspolitische und sSOzlale
gegenseılt1g aufeinander bezogen und Beschlüsse SOWI1Ee admıinistrative und
bei Entscheidungen aneinander g_ verwaltungstechnische Fragen an, die
en waren. ESs sSind somıt polare VO Sachverstand abhängig Sind
Gemeindemodelle, diözesane und afır braucht entsprechende Kom-

munikations- und ormationsstruk-weltkirchliche ren gemeint,
denen ZUmMmmn eispiel der Pfarrer bezie- turen, die zentral Ar nıicht sinnvoll
hungsweise der Bischof und die Pfarrei steuern sind und ohne die kata-
beziehungsweise die Diözese ihrer strophalen Ergebnissen geradezu kom-
jeweiligen unübertragbaren Eigenstän- Inen INUSs, w1e die Praxıs beweist.
digkeit aufeinander verwıiesen und Damıt ist eın ädoyer abgelegt für
miteinander verknüpft Sind Die Ge- eiıne synodale rche, die die 1e

des christlichen und kirchlichen Le-meinde beziehungsweise das Bistum
ist eigenständiges Subjekt und das bens muıt den unverzichtbaren Einheits-
Urc. rdınation der Beauftragun diensten auf en Ebenen verbıiınde
übertragene kirchliche Amt Vel- und dadurch die strukturelle Irennung
STE. sich VO  5 seinem eslilalen VO:  5 Kirchenvolk und Klerus institutio-
Dienst her. Es ist diesem Sinn nicht nell überwindet
das Produkt eiıner demokratischen
Mehrkheit och einer monokratischen Der Dienst des Amtes wird keineswegs
Kirchenleitung. Es ginge SOmıIt eıne nıvelliert, wohl aber pra  SC und
polare beziehungsweise elliptische strukturell auf die Gemeinde bezie-
Wechselseitigkeit. hungsweise auf das 'olk es EeZO-
Die Institutionalisierung VO  5 Dialog gCH. Sein Sinn leg zutie{fst darın, nıicht
und kommunikativen Gesprächsin- es selber tun, WdS Kirche aus-

macht, sondern dafür autoritativ undStrumenten (im Sinne Synodaler Struk-
turen) chaffte Raum dafür, ass rfah- kompetent orge tragen, ASS lau-
rungsch, Fragen und 1{1 gegenseılt1ig be, Hoffnung und 1e gelebt werden.
Zu cCcAIusSse würden. Das würde Der Dienst des IC  en Amtes und
Dezentralisierung bedeuten, Was aber der Kirchenordnung erfüllt sich der
eiıner Kirchenleitung inhaltlic och Aufgabe dafür, dass Martyrıa, eıturgla
mehr Gewicht gäbe, denn Differenzie- und Diakonia vollzogen werden und

dass dadurch Menschen ZUX Koinoniaist kein Verlust des Einheitsdiens-
tes, sondern funktionaler Gewinn für gesamme. werden und ZUT Gemein-

und die Teilkirchen kın CANAlıches oschaft en. Dafür hat das Kirchen-
recht einen kommunikativen ahmenrundgesetz, das denenfür kon-

textuelle Kirchenrechte böte, führte sichern, vielleicht als gesamtkirchli-
einer dynamischeren Kirchenordnun: ches Grundgesetz, das den Teilkir-
als eine zentrale Kirchenleitung, die chen entsprechendanwird, da-
Z.UM Teil bis die „stategische” und mıiıt das pastorale irken atmen kann
operationelle ene ineınrede und und dem en und der Glaubensfreu-
OcKıler‘ de der Menschen dient.
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heißen, die Kirche als gegliederte Ge­
meinschaft oder Organisation so zu 
gestalten, dass die Verantwortung der 
"Basis" und die Verpflichtung der 
Dienstträger / -innen in der Kirche 
gegenseitig aufeinander bezogen und 
bei Entscheidungen aneinander ge­
bunden wären. Es sind somit polare 
Gemeindemodelle, diözesane und 
weltkirchliche Strukturen gemeint, in 
denen zum Beispiel der Pfarrer bezie­
hungsweise der Bischof und die Pfarrei 
beziehungsweise die Diözese in ihrer 
jeweiligen unübertragbaren Eigenstän­
digkeit aufeinander verwiesen und 
miteinander verknüpft sind. Die Ge­
meinde beziehungsweise das Bistum 
ist eigenständiges Subjekt und das 
durch Ordination oder Beauftragung 
übertragene kirchliche Amt in ihr ver­
steht sich von seinem ekklesialen 
Dienst her. Es ist in diesem Sinn nicht 
das Produkt einer demokratischen 
Mehrheit noch einer monokratischen 
Kirchenleitung. Es ginge somit um eine 
polare beziehungsweise elliptische 
Wechselseitigkeit. 
Die Institutionalisierung von Dialog 
und kommunikativen Gesprächsin­
strumenten (im Sinne synodaler Struk­
turen) schaffte Raum dafür, dass Erfah­
rungen, Fragen und Kritik gegenseitig 
zum Schlüssel würden. Das würde 
Dezentralisierung bedeuten, was aber 
einer Kirchenleitung inhaltlich noch 
mehr Gewicht gäbe, denn Differenzie­
rung ist kein Verlust des Einheitsdiens­
tes, sondern funktionaler Gewinn für 
ihn und die Teilkirchen. Ein kirchliches 
Grundgesetz, das den Rahmen für kon­
textuelle Kirchenrechte böte, führte zu 
einer dynamischeren Kirchenordnung 
als eine zentrale Kirchenleitung, die 
zum Teil bis in die "stategische" und 
operationelle Ebene hineinredet und 
blockiert. 

Im Alltag des kirchlichen Lebens ste­
hen doch zumeist viele Sachfragen, 
Personalentscheidungen, pastorale Pri­
oritäten, situationsbezogene Entschlüs­
se, gesellschaftspolitische und soziale 
Beschlüsse sowie administrative und 
verwaltungstechnische Fragen an, die 
vom Sachverstand abhängig sind. 
Dafür braucht es entsprechende Kom­
munikations- und Informationsstruk­
turen, die zentral gar nicht sinnvoll zu 
steuern sind und ohne die es zu kata­
strophalen Ergebnissen geradezu kom­
men muss, wie die Praxis beweist. -
Damit ist ein Plädoyer abgelegt für 
eine synodale Kirche, die die Vielfalt 
des christlichen und kirchlichen Le­
bens mit den unverzichtbaren Einheits­
diensten auf allen Ebenen verbindet 
und dadurch die strukturelle Trennung 
von Kirchenvolk und Klerus institutio­
nell überwindet. 

Der Dienst des Amtes wird keineswegs 
nivelliert, wohl aber praktisch und 
strukturell auf die Gemeinde bezie­
hungsweise auf das Volk Gottes bezo­
gen. Sein Sinn liegt zutiefst darin, nicht 
alles selber zu tun, was Kirche aus­
macht, sondern dafür autoritativ und 
kompetent Sorge zu tragen, dass Glau­
be, Hoffnung und Liebe gelebt werden. 
Der Dienst des kirchlichen Amtes und 
der Kirchenordnung erfüllt sich in der 
Aufgabe dafür, dass Martyria, Leiturgia 
und Diakonia vollzogen werden und 
dass dadurch Menschen zur Koinonia 
gesammelt werden und zur Gemein­
schaft finden. Dafür hat das Kirchen­
recht einen kommunikativen Rahmen 
zu sichern, vielleicht als gesamtkirchli­
ches Grundgesetz, das in den Teilkir­
chen entsprechend angepasst wird, da­
mit das pastorale Wirken atmen kann 
und dem Leben und der Glaubensfreu­
de der Menschen dient. 


